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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 16. Juni 2016 
hier: Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie Zahnärzte: § 6a (NEU) 

Voraussetzungen für die Feststellung eines zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarfs in 
nicht unterversorgten Planungsbereichen durch den Landesausschuss (§ 101 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3a SGB V) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 Abs. 1 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 16. Juni 2016 über eine 

Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinie Zahnärzte (BPL-RL ZÄ) wird nicht beanstandet. 

 

Hingewiesen wird auf folgende redaktionelle Anmerkungen:  

 

Es wird vermutet, dass in § 6a Absatz 2 Satz 1 (neu) BPL-RL ZÄ anstelle des Wortes „seines“ das 

Wort „eines“ gemeint ist. Zudem ist in dem Beschluss der Punkt II. doppelt abgedruckt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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